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Die schriftliche parlamentarische Anfrage Nr. 3300/J-NR/1992, 
betreffend Rechtswidrigkeit einer Nachbesetzung der Planstelle 
des Ordentlichen Professors für Blutgruppenserologie an der 
Medizinischen Fakultät der Universität Wien, die die Abgeordne­
ten MOTTER und Genossen am 9. Juli 1992 an mich gerichtet ha­
ben, beehre ich mich wie folgt zu beantworten: 

1. Die 16 Mitgliedern umfassende Professorenkreise (gemeint 
ist wahrscheinlich: Professorenkurie; Anmerkung des Bundes­

ministeriums für Wissenschaft und Forschung) der oben 

genannten Berufungskommission, bestand zur Hälfte aus Fach­
vertretern, deren Fachgebiet der Blutgruppenserologie weder 
entsprach, noch nahe verwandt war oder wenigstens nahe­
stand. So erfüllten die Universitätsprofessoren Dr. Klaus 
Wolff, (Dermatologie), Dr. Georg Grabner (Medizinschen 
Computerwissenschaften und Gastroenterologie), Dr. Herbert 
Ehringer (Innere Medizin), Dr. Banno Millesi (Plastische 
und Rekonstruktive Chirurgie), Dr. Wolfram Haider (Anästhe­
sie und Intensivmedizin)o Dr. Johann Heinrich Holzer 
(Pathologische Anatomie), Dr. Michael Marberger (Urologie) 

und Dr. Georg Stingl (Dermatologie und Venerologie), den 
Anforderungen des § 26 Abs.3 lit.a UOG nicht. 

Teilen Sie diese Rechtsauffassung und wenn ja, wie begrün­

den Sie diese? 

2. Wenn Sie diese Rechtsauffassung nicht teilenu wie begründen 

Sie diese in jedem einzelnen Fall der oben genannten Kom­

missionsmitglieder? 
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3. Auch die Mittelbauvertreter tit.a.o. Prof. Univ.-Doz. Dr. 
Ernst Kubista (Gynäkologie), tit.a.o. Prof. Dr. Paul 
Miginger (Innere Medizin), Univ.-Doz. Dr. Josef Smolen 
(Innere Medizin) und Univ.-Dozo Dr. Josef Schwarzmeier 
(Innere Medizin) entsprachen den Anforderungen des § 26 

Abs.3 lit.a in Verbindung mit dem § 26 Abs.3 lit.b UOG 

nicht. 
Teilen Sie diese ReChtsauffassung und wenn ja, wie begrün­
den Sie diese? 

40 Wenn Sie diese Rechtsauffassung nicht teilen, wie begründen 

Sie diese in jedem einzelnen Fall der oben genannten Kom­
missionsmitglieder? 

5. Auch Studentenverteter A. Eisenmenger, Mo Killer, 
W. Ossmann, R. Yassari, eh. Gruber, H. Wolfmayr, 
St. Pöchhacker und Ao Zimmermann entsprachen den Anforder­
ungen des § 26 Abs.3 lit.c UOG nicht. 

Teilen Sie diese Rechtsauffassung und wenn ja, wie begrün­
den Sie diese? 

6. Wenn Sie diese RechtsauffasBung nicht teilen, wie begründen 
Sie diese in jedem einzelnen Fall der oben genannten Kom­
missionsmitglieder? 

1. Die oben genannte Berufungskommission war bezüglich der 

Mitglieder aus der Professoren- g Mittelbau- und Studenten­
kurie gemäß den § 26 Abs03 litoB, bund c überwiegend un­
richtig besetzt. 

Teilen Sie diese Rechtsauffassung und wenn ja, wie begrün­
den Sie diese? 

8. Wenn Sie diese Rechtsauffassung nicht teilen, wie begründen 
Sie diese in jedem einzelnen Fall der oben genannten Kom­

missionsmitglieder? 
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9. Ist Ihnen das Gutachten des Verfassungsdienstes des Bundes­
kanzleramtes bezüglich der Auslegung des § 26 Abs.3 bekannt 

und wenn ja, warum hat das Bundesministerium im oben ge­

nannten Berufungsverfahren nicht auf dessen Einhaltung ge­

achtet? 

10. nie oben genannte Berufungskommission war unrichtig besetzt 
und daher gemäß S 5 Abs.5 lit.a UOG unzuständig bzw. hat 
gemäß § 5 Abs.5 lit.b UOG unter Außerachtlassung von Ver­
fahrensvorschriften ihren Beschluß gefaßt. Warum hat das 

Bundesministerium nicht von seinem Aufsichtsrecht Gebrauch 

gemacht und die Beschlußfassung wegen Verfahrensmängel 

aufgehoben? 

Antwort: 

Die Frage der nicht ordnungsgemäßen Zusammensetzung der Beru­

fungskommission für die Nachbesetzung der Planstelle eines Or­

dentlichen Universitätsprofessors für Blutgruppenserologie an 

der Medizinischen Fakultät der Universität Wien ist vom Bundes­

ministerium für Wissenschaft und Forschung aufgrund einer Auf­

sichtsbeschwerde eingehend geprüft worden. 

Bei dieser Prüfung ist das Erkenntnis des Verwaltungsgerichts­

hofes vom 18. November 1991, Zl. 91/12/0012, berücksichtigt 

worden, das den ho. Bescheid vom 27. November 1990 im Zusammen­

hang mit der Besetzung der Planstelle eines Ordentlichen Uni­

versitätsprofessors für Gerichtliche Medizin an der Universität 

Wien wegen Rechtswidrigkeit des Inhalts aufgehoben hat. Aus 

diesenl Erkenntis geht hervor, daß die Professoren und die Mit­

telbauvertreter lediglich dem Fach nahestehen müssen. Ausge­

schlossen sind nur Professoren und Mittelbauangehörige, deren 

Fach bzw. Wirkungsbereich dem zu besetzenden Fach nicht einmal 

nahesteht, also Fachfremdheit vorliegt. Die Studentenvertreter 
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müssen lediglich eine fachnahe Teilprüfung eines Rigorosums ab­

gelegt haben. Grundsätzlich sind alle an einer Medizinischen 

Fakultät eingerichteten Institute bzw. Fächer einander zumin­

dest fachnahe. Innerhalb der Fachnähe gibt es keine Abstufung. 

Ich lege ein Exemplar dieses Erkenntnisses zur Information bei 

(siehe Beilage). 

Die Blutgruppenserologie befaßt sich mit der Analytik und 

Charakterisierung von Erbmerkmalen, in denen sich Einzelindi­

viduen bzw. Gruppen von Einzelindividuen einer Spezies unter­

scheiden. Eine genaue Kenntnis dieser Erbmerkmale ist im Be­

reich der Humanmedizin unter anderem für jede erfolgreiche 

Übertragung von Blut, Blutderivaten, Organen und Geweben in­

klusive Knochenmark und Haut wie auch für die Diagnostik von 

Erkrankungen, die mit bestimmten Erbmerkmalen assoziiert sind, 

absolut erforderlich. Der Arbeitsbereich 11 Blutgruppenserologie" 

stellt somit ein typisch fachübergreifendes Gebiet dar. 

Das Institut für Blutgruppenserologie der Medizinischen Fakul­

tät der Universität Wien führt für und in Kooperation mit allen 

übrigen Kliniken und Ab"teilungen der Fakultät unter anderem 

folgende Untersuchungen durch: 

1) Bestimmung der erblichen Merkmale der roten Blutkörperchen, 

Untersuchung von Antikörpern gegen diese Merkmale, Verträg­

lichkeitsprobe vor der Bluttransfusion, 

2) Diagnose und Abklärung von auto immunen hämolytischen Anä­

mien, 

3) Diagnose und Abklärung der Neugeborenengelbsucht, 

4) Bestimmung der Gewebstypen (HLA Merkmale) vor Organtrans­

plantationen und Blutblättchentransfusionen, 
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5) Bestimmung von HLA Merkmalen für die Diagnose zahlreicher 

Erkrankungen, insbesondere solcher mit autoimmuner Genese. 

Daraus geht klar hervor, daß insbesondere alle Ärzte, welche 

Bluttransfusionen verabreichen, welche sich mit der Abklärung 

von autoimmunen hämolytischen Anämien und von Fällen der Neuge­

borenengelbsucht beschäftigen, die im Rahmen der Organ- und Ge­

webetransplantation arbeiten und autoimmune Erkrankungen behan­

deln, sich eingehend mit der Blutgruppenserologie beschäftigt 

haben und damit vertraut sein müssen. 

Dies trifft insbesondere auch für die Fachbereiche Innere Medi­

zin und dessen Teilbereiche Gastroenterologie, Dermatologie und 

Venerologie, Chirurgie bzw. Plastische und Rekonstruktive 

Chirurgi.e, Anästhesie und Intensivmedizin, Urologie und Gynäko­

logie zu. Fachvertreter der Pathologischen Anatomie sind eben­

falls bei vielen der oben erwähnten Probleme involviert. Dies 

kann man auch dadurch illustrieren, daß sich das Institut für 

Blutgruppenserologie aus dem Institut für Pathologische 

Anatomie der Universität Wien entwickelt hat und auch der 

bisherige Vorstand des Instituts, Prof. Speiser, aus diesem 

Institut hervorgegangen ist. 

Im Hinblick auf das von mir bereits zitierte Erkenntnis des 

Verwaltungsgerichtshofes und darauf, daß im Zuge der tlberprü~ 

fung der Aufsichtsbeschwerde im gegenständlichen Fall keine 

sonstigen Gründe festgestellt werden konnten, die ein auf­

sichtsbehördliches Vorgehen des Bundesministers für Wissen­

schaft und Forschung gerechtfertigt hätten, hat kein Anlaß 

bestanden, die Aufsichtsbeschwerde weiter zu verfolgen. 

11. Welche anderen Berufungs- und Habilitationskommissionen 
wurden in ihrer Amtszeit eingesetzt und welche davon ent­
sprachen nicht den Anforderungen der §§ 26 Abs.3 lit.a, b 

und c bezüglich der Zusammensetzung? 
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12. Welche Beschlußfassungen anderer Berufungs- und Habilita­

tionskommissionen wurden in Ihrer Amtszeit wegen Verstoß 

gegen die Anforderungen den §§ 26 Abs.3 lit.a, bund c 

aufgehoben? 

Antwort: 

Pro Jahr werden an sämtlichen Universitäten durchschnittlich 

mehr als 200 Habilitationsverfahren positiv abgeschlossen und 

rund 60 Ordentliche Universitätsprofessoren ernannt. Dies be­

deutet, daß pro Jahr an allen Universitäten auch etwa die 

gleiche Zahl einschlägiger Kommissionen eingesetzt wird, wobei 

die Einsetzung im autonomen Bereich der Universitäten erfolgt. 

Es kann daher nicht angegeben werden, für welche Habilitationen 

bzw. Berufungen in meiner Amtszeit Kommissionen eingesetzt wur­

den, dies vor allem im Hinblick auf die rund 260 derartigen 

Kommissionen pro Jahr. 

In meiner Amtszeit sind - abgesehen von der Aufhebung des Be­

schlusses der Berufungskommissi.on zur Besetzung der Planstelle 

eines Ordentlichen Universj.tätsprofessors fUr Gerichtliche Me­

dizi.n an der Universität Wien, die zu dem zitierten Verwal­

tungsgerichtshoferkenntnis geführt hat - zwei weitere Beschlüs­

se von Berufungskommissionen gemäß § 5 Abs.4 und 5 lit.a und b 

in Verbindung mit § 26 Abs.3 UOG aufgehoben worden. Es handelt 

sich hierbei um einen Beschluß der Berufungskommission zur Be­

setzung der Planstelle eines Ordentlichen Universitätsprofes­

sors für Klinische Chemie und Laboratoriumsdiagnostik bzw. zur 

Besetzung der Planstelle eines Ordentlichen Universitätspro­

fessors fUr Gefäßchirurgie an der Universität Wien. Im Hinblick 

auf das Erkenntnis des Verwaltungsgerichtshofes vom 18. Novem­

ber 1991, Zl. 91/120012, wurden jedoch die entsprechenden auf­

sichtsbehördlichen Bescheide vom Bundesministerium für Wissen­

schaft und Forschung gemäß § 68 Abs.2 AVG aufgehoben, da 
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angesichts der vom Verwaltungsgerichtshof geäußerten Rechtsan­

sicht ebenfalls mit einer Aufhebung der beiden Bescheide 

schon gewesen wäre. 

Der Bundesminister: 
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Der Verwaltungsgerichtshof hat durch den Vorsitzenden 
Senatspräsident Or. Seiler und die Hofräte Dr. Herberth, 
Dr. Knell, Dr. Germ und Dr. Höß als Richter, im Beisein des 
Schriftführers Dr. Haid, über die Beschwerde der Berufungskom­
mission für die Wiederbesetzung der Planstelle eines ordentli­
chen Universitätsprofessors für gerichtliche Medizin an der 
Universität Wien, vertreten durch DDr. Walt~r Barfuss, Rechts­
anwalt in Wien I, Tuch1auben 13, gegen den Bescheid des Bundes­
ministers für Wissenschaft und Forschung vom 27. November 1990, 
Z1. 68.153/154-15/90, betreffend die Aufhebung eines Beschlus­
ses der Beschwerdeführerin, zu Recht erkannt: 

Der angefochtene Bescheid wird wegen Rechtswidrigkeit 

seines Inhaltes aufgehoben. 
Der Antrag der Beschwerdeführerin auf Aufwandersatz wird 

abgewiesen. 

E n t s ehe i dun 9 s 9 r Ü n d e : 

Mit dem angefochtenen Bescheid hob die belangte Behörde den 

Beschluß der Beschwerdeführerin vom 23. März 1990 zur Erstat­
tung eines Besetzungsvorschlages (für die Wiederbesetzung der 
Planstelle eines ordentlichen Universitätsprofessors für ge­
richtliche Med~~ an der Universität Wien) gemäß § 5 Abs. 4 
und Abs. 5 lit. a und b in Verbindung mit § 26 Abs. 3 des 
Universitäts-Organisationsgesetzes - UOG, 8GBl. Nr. 258/1975, 
in der im 8eschwerdefall gemäß Art. III Abs. 1 der UOG-Novelle, 

BGB1. Nr. 364/1990, noch anzuwendenden Fassung vor dieser 

Novelle (im folgenden UOG) auf. 

In der Bescheidbegründung stellte die belangte Behörde die 
personelle Zusammensetzung der beschwerde führenden Kommission 
fest (Punkt 1), bejahte die Zulässigkeit der Aufhebung ihres 

(18. November 1991) 
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Beschlusses vom 23. März 1990 gemäß § 5 Abs. 4 und Abs. 5 

lit. a und b UOG (Punkt 2) und verneinte sodann die Rechtmäßig­

keit der Entsendung der in Punkt 1 genannten Mitglieder der 

beschwerde führenden Kommission in diese (Punkt 3); letzteres 
aus folgenden (für die Behandlung der Beschwerde relevanten) 

Überlegungen: 
Gemäß § 26 Abs. 3 1it. a UOG hätten der Berufungskommission 

Vertreter der Universitätsprofessoren des betreffenden Faches, 

nahe verwandter oder wenigstens dem Fach nahestehender Fächer 

anzugehören. Dies sei so zu verstehen, daß nahe verwandte Fach­

vertreter erst dann - also subsidiär - in Betracht zu ziehen 
seien, wenn zu wenige Fachvertreter vorhanden seien, und Ver­
treter von bloß nahestehenden Fächern erst dann zu entsenden 
seien, wenn weder Vertreter des Faches noch Vertreter nahe 
verwandter Fächer in erforderlicher Zahl vorhanden seien. Es 

sei einsichtig, daß ein Fachvertreter im engsten Sinn nicht 
vorliegen könne. Das Gutachten des emeritierten Universitäts­

professors Dr. Ho1czabek, .der die wiederzubesetzende Planstelle 

innegehabt habe, laufe im wesentlichen darauf hinaus, daß alle 
medizinischen Disziplinen mit der Gerichtsmedizin in einer 
engen Beziehung stünden. Es werde nicht bestritten, daß eine 

gewisse Nahebeziehung aller medizinischen Disziplinen zur Ge­

richtsmedizin bestehe, ja bestehen musse. Allerdings erscheine 
es evident, daß die im eben genannten Gutachten aufgezeigten 

Nahbereiche sich unschwer in die der Gerichtsmedizin nahe ver­
wandten einerseits und die der Gerichtsmedizin bloß naheste­

henden Fächer' ·and'ererseits unterscheiden ließen. Bei der Ent­

sendung der Professoren sei dem schon genannten Auftrag des 
Gesetzgebers, zunächst die Vertreter nahe verwandter Fächer und 

erst dann die Vertreter bloß nahestehender Fächer zu entsenden, 

nicht entsprochen worden, weil weder ersichtlich sei, daß nicht 

ausreichend Vertreter nahe verwandter Fächer zur Verfügung 

gestanden wären, noch, daß (überhaupt) die Unterscheidung in 

Vertreter nahe verwandter und dem Fach bloß nahestehender 

Fächer vorgenommen worden wäre. 
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Dasselbe gelte für die Vertreter der im § 26 Abs. 3 lit. b 
UOG zusammengefaßten Personengruppe (Mittelbau). 

Bei der Entsendung der Studentenvertreter nach § 26 Abs. 3 

lit. c UOG sei zu beachten, daß diese eine Diplomprüfung oder 

gleichwertige Prüfung des betreffenden Faches, nahe verwandter 

Fächer oder wenigstens dem Fach nahestehender Fächer bereits 

abgelegt hätten. Umgelegt auf die Studienrichtung Medizin, die 
keine Diplomprüfungen, sondern nur Rigorosen kenne, bedeute 

dies, daß die unabdingbare Voraussetzung für die Entsendung von 

Studierenden der Medizin in e,ine Berufungskommission die posi­
tive Absolvierung eines, also des ersten Rigorosums sei. Wie 
aus den vorgelegten Unterlagen betreffend den Studienfortgang 
der Mitglieder der studentischen Kurie der beschwerde führenden 
Kommission hervorgehe, könnten lediglich vier Mitglieder diese 
Voraussetzung erfüllen. Schon aus diesem Grund sei auch die 

studentische Kurie unrichtig zusammengesetzt. Entgegen der 
Auffassung der Beschwerdeführerin sei nicht auf die II g l e ichwer­

tige Prüfung ll nach § 26 Abs. 3 lit. c UOG abzustellen. In den 
Erläuterungen (der Regierungsvorlage) zu § 26 Abs. 3 lit. c UOG 
sei ausgeführt, daß unter den II g l e ichwertigen Prüfungen" Prü­

fungen nach den Studien zu verstehen seien, die noch nicht im 
Sinne des § 3 des Allgemeinen-Hochschulstudiengesetzes (AHStG) 
durch neue besondere Studiengesetze, Studienordnungen und 

Studienpläne geregelt worden seien. Damit sei klargestellt 

worden, daß die "gleichwertige PrUfung"nur in den Studien­

richtungen von: Bedeutung sei, die noch kein Studiehgesetz nach ..... -.... " ... 
den Grundsätzen des AHStG erhalten hätten. Das Bundesgesetz 
über die Studienrichtung Medizin aus 1973 sei aber nach In­

krafttreten des AHStG geschaffen worden. Daß das Medizinstudium 
sich in einigen Punkten signifikant von anderen auf dem AHStG 

beruhenden besonderen Studiengesetzen unterscheide (keine 

Zweiteilung in Diplomstudium und Doktoratsstudium, sondern nur 

Doktoratsstudium ohne zwingende Dissertation; Gliederung in 

drei durch Rigorosen abzuschließende Studienabschnitte), ändere 

nichts daran, daß das Studiengesetz Medizin ein besonderes 

Studiengesetz im Sinne des § 3 AHStG sei. Es sei somit evident, 
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daß für die Beurteilung der Qualifikation (der zu entsendenden 
Mitglieder) die Ablegung (mindestens) einer Diplomprüfung, im 
Falle der Studienrichtung Medizin eines Rigorosums, heranzu­

ziehen sei. 
Gegen diesen Bescheid richtet sich die vorliegende Be­

schwerde, in der die gemäß § 5 Abs. 7 UOG zur Erhebung der 

Beschwerde berechtigte Kommission (vgl. u.a. die Beschlüsse des 

Verwaltungsgerichtshofes vom 10. Jänner 1979, Slg. Nr. 9735/A, 

und vom 19. Dezember 1979, Zlen. 3218, 3250/79, sowie die 
Erkenntnisse vom 27. April 1981, Slg. Nr. 10436/A, und vom 
31. Jänner 1984, Zl. 83/07/0171) unter den Gesichtspunkten der 

Rechtswidrigkeit des Inhaltes und der Rechtswidrigkeit infolge 
Verletzung von Verfahrensvorschriften geltend macht, daß ihre 
Zusammensetzung bei Beschlußfassung den Bestimmungen des § 26 
Abs. 3 UOG entsprochen habe, unabhängig davon aber keiner der 
von der belangten Behörde herangezogenen Aufhebungsgründe des 

§ 5 Abs. 5 1it. a und b UOG gegeben gewesen sei. 
Die belangte Behörde legte die Akten des Verwaltungsverfah­

rens vor und erstattete eine Gegenschrift. 

Der Verwaltungsgerichtshof hat erwogen: 
Die im Beschwerdefall relevanten Bestimmungen des § 26 

Abs. 3 UOG lauten: 

"In die Berufungskommission sind zu entsenden: 
a) Vertreter der Universitätsprofessoren des betreffe~den 

Faches, nahe verwandter oder wenigstens dem Fach nahestehender 
Fächer; wenn an der Universität solche Personen nicht oder 
nicht in genügender Zahl zur Verfügung stehen, so sind entspre­
chend qualifizierte Angehörige einer anderen Universität, er­
forderlichenfa'rrs· auch einer ausländischen Universität (Hoch­
schule) in die Berufungskommission zu berufen, sofern sie nicht 
österreichische Staatsbürger sind, mit beratender Stimme ..... 

b) Vertreter der im § 63 Abs. 1 unter lit. b zusammengefaß­
ten Personengruppe. Unter diesen Vertretern muß sich wenigstens 
eine Person mit der Lehrbefugnis (venia doqendi) befinden. Oie 
in lit. a genannten Bestimmungen sind anzuwenden; 

c) Vertreter der Studierenden, die eine Diplomprüfung oder 
gleichwertige Prüfungen des betreffenden Faches, nahe verwand­
ter Fächer oder wenigstens dem Fach nahestehender Fächer be­
reits abgelegt haben; das zuständige Organ der gesetzlichen 
Vertretung der Studierenden hat Vertreter in die Berufungskom­
mission zu entsenden, die diese Bedingung erfüllen." 
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Der Verwaltungsgerichtshof teilt zunächst nicht die (nicht 
näher begründete) Auffassung der belangten Behörde, daß der 
erste Ha1bsatz des § 26 Abs. 3 lit. a eine - bei der Entsendung 
durch die Professorenkurie (§§ 65 Abs. 2 und 3 in Verbindung 

mit den §§ 15 Abs. 7, 26 Abs. 3 lit. a UOG) zu beachtende - im 
Verhältnis der Subsidiarität stehende Dreistufigkeit (Rangord­
nung) enthalte. Für eine solche Auslegung könnte (wohl nur) die 
Verwendung des Wortes "wenigstens" ins Treffen geführt werden. 
Daraus läßt sich aber kein überzeugendes Argument für sie ge­
winnen. Denn schon bei isolierter Betrachtung des ersten Halb­
satzes dieser Bestimmung kann diese Wortwahl mit zumindest 
derselben Berechtigung auch als bloße Betonung der (durch die 
für erforderlich erachtete Fachnähe markierten) äußersten 
Grenze des - hinsichtlich der Entsendungsfähigkeit gleichran­
gigen - näher umschriebenen Personenkreises verstanden werden. 
Die Richtigkeit dieser Bedeutungsvariante wird durch den 
zweiten Halbsatz der strittigen Bestimmung erhärtet. In ihm 
wird nämlich durch den Gebrauch der Wendung "wenn an der Uni­
versität solche Personen nicht oder nicht in genügender Zahl 
zur Verfügung stehen" - im Gegensatz zum ersten Halbsatz 
völlig eindeutig - eine Subsidiarität des davon erfaßten Perso­
nenkreises gegenÜber dem im ersten Halbsatz angesprochenen 
statuiert, und zwar in der Weise, daß bei Zutreffen dieser 

Voraussetzung, also des gänzlichen oder zumindest teilweisen 
Fehlens der im ersten Halbsatz angesprochenen Personen 
schlechthin (und nicht etwa schon bei Fehlen ausreichender im . ',._-.... 
Sinne der Subsidiaritätsthese zum ersten Halbsatz vorrangiger 
Personen an der betreffenden Universität einerseits und bei 
Vorhandensein solcher Personen an anderen Universitäten ande­
rerseits), "entsprechend qualifizierte Angehörige einer anderen 

Universität" zu entsenden sind. Daß bei dieser subsidiären Ent­

sendung im Sinne der Subsidiaritätsthese zum ersten Halbsatz 

vorzugehen sei, ergibt sich aus dem zweiten Halbsatz nicht; 

unter "entsprechend qualifizierten Angehörigen einer anderen 
Universität" können nach dem Zusammenhang mit dem Vordersatz 

nur "solche Personen" {nämlich die im ersten Halbsatz ange-
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sprochenen) schlechthin gemeint sein. Daß der Gesetzgeber auf 
eine gestufte Fachnähe im Sinne der von der belangten Behörde 
vertretenen Subsidiarität Wert gelegt hätte, ergibt sich 
schließlich auch nicht aus den Erläuterungen der Regierungs­

vorlage zum UOG (888 BlgNR XIII. GP, Seite 115 f). 

Da nach dem dritten Satz des § 26 Abs. 3 lite b UOG die in 
lit. a genannten Bestimmungen auch auf die Entsendung der Ver­
treter der im § 63 Abs. 1 unter lit. b zusammengefaßten Per­
sonengruppe anzuwenden sind, ist auch für ihre Entsendung eine 
Oreistufigkeit im Sinne der Subsidiarität abzulehnen. 

Ausgehend davon, daß auch nach Auffassung der belangten 
Behörde die in die beschwerde führende Kommission entsandten 

Vertreter nach § 26 Abs. 3 lit. a und b in der von diesen 

Bestimmungen geforderten Weise wenigstens dem Fach nahestehen­
den Fächern zuzuordnen sind, hat die belangte Behörde zu Un­
recht Verstöße gegen die eben genannten Bestimmungen bei der 

Entsendung dieser Vertreter angenommen. 
Der Verwaltungsgerichtshof vermag sich aber auch nicht der 

Auslegung des § 26 Abs. 3 lit. c VOG durch die belangte Behörde 
anzuschließen. 

Oie unter Bezug auf die eben genannten Erläuterungen der 

Regierungsvorlage zum VOG von der belangten Behörde vertretene 

Meinung, es beziehe sich der mit "gleichwertige Prüfungen" ein­

geleitete Satzteil nur auf Studienrichtungen, "die noch kein 
Studiengesetz nach den Grundsätzen des AHStG erhalten haben", 

und damit nicht auf das durch das Bundesgesetz über die stu­

dienrichtung M~zin, BGBl. Nr. 123/1973, geregelte Studium, 
hätte zur Konsequenz, daß § 26 Abs. 3 lit. c auf Studierende 
der Medizin mangels Fehlens von Diplomprüfungen in dieser 
Studienrichtung entweder überhaupt nicht oder nur analog an­
wendbar wäre. Bei einer analogen Anwendung bedürfte es (bei 

Zugrundelegung des Verständnisses des Wortes "Diplomprüfung" 

durch die belangte Behörde) der Prüfung, ob "Dip10mprüfung" und 

"Rigorosum" nach den für die Studienrichtung Medizin geltenden 

Studienvorschriften - vor dem Hintergrund des Zweckes der im 

§ 26 Abs. 3 lit. c UOG normierten Anforderungen an die entsen-
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dungsfähigen Vertreter der Studierenden - gleichwertig sind 

oder ob nicht, wie die Beschwerdeführerin meint, bereits Teil­

prüfungen eines (im Beschwerdefall des ersten) Rigorosums aus­

reichten. 

Dieses Analogieproblem kann aber auf sich beruhen. Denn der 

Wortlaut des § 26 Abs. 3 lit. c UOG enthält keinen Ansatzpunkt 

für die die Notwendigkeit einer Analogiediskussion auslösende 

Prämisse der belangten Behörde, nämlich den ausschließlichen 

Bezug des mit "gleichwertige Prüfungen" eingeleiteten Satztei­

les auf die noch durch kein Studiengesetz nach den Grundsätzen 

des AHStG geregelten Studienrichtungen. Schon deshalb kommt 

auch dem Hinweis auf die in der Bescheidbegründung wiedergege­

benen Erläuterungen der Regierungsvorlage zum UOG (Seite 116) 

keine Bedeutung zu. Abgesehen davon läßt sich dieser den Aus­

druck "gleichwertige Prüfungen" erläuternde Satz (der sich im 

übrigen, wie noch auszuführen sein wird, auf eine anders gefaß­

te Bestimmung der Regierungsvorlage bezog) nicht im Sinne einer 

Ausschließlichkeit des Bezuges auf Studien deuten, die noch 

nicht im Sinne des § 3 AHStG durch neue, besondere Studienge­

setze, Studienordnungen und Studienpläne geregelt wurden. 

Daraus folgt, daß für Vertreter der Studierenden der stu­

dienrichtung Medizin im Sinne des § 26 Abs. 3 lit. c UOG zu 

prüfen ist, ob sie "gleichwertige Prüfungen des betreffenden 

Faches, nahe verwandter Fächer oder wenigstens dem Fach nahe­

stehender Fächer bereits abgelegt haben". 

Bei der EriYt!-ttlung der Bedeutung des Wortes "gleichwertige" 

ist nach Auffassung des Verwaltungsgerichtshofes davon auszuge­

hen, daß sich auch das Erfordernis "eine Diplomprüfung" auf das 

betreffende Fach, nahe verwandte Fächer oder wenigstens dem 

Fach nahestehende Fächer (im Sinne der oben dargelegten Gleich­

wertigkeit) bezieht und es daher nicht genügt, daß Studierende 

"eine Diplomprüfung" ohne den genannten Fachbezug abgelegt 

haben. Der isolierte Wortlaut des § 26 Abs. 3 lit. c VOG ließe 

zwar auch eine andere Auslegung zu. Gegen eine solche Fachab­

koppelung sprechen aber sowohl der Regelungszusammenhang mit 

den lit. a und b des § 26 Abs. 3 UOG als auch die schon ange-
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sprochene Änderung des Wortlautes, die die Regierungsvorlage im 

Zuge der Gesetzwerdung erhielt. Ursprünglich hieß es nämlich im 

§ 26 Abs. 2 1it. b der Regierungsvorlage, es seien in die Be­

rufungskommission "Vertreter der Studierenden, die die erste 

Dlplomprüfung oder gleichwertige Prüfungen des betreffenden 

Faches, nahe verwandter Fächer oder wenigstens dem Fach nach­

stehender Fächer bereits abgelegt haben" zu entsenden. Dies 

konnte noch (mußte wohl) in bezug auf die "erste Diplomprüfung" 

im Sinne einer Fachabkoppelung verstanden werden. Die im Aus-

schuß für Wissenschaft und Forschung "im Lichte der Diskussio-

nen des Unterausschusses" vorgenommenen "zahlreichen Verände­

rungen" (vgl. Ausschußbericht 1526 BlgNR XIII. GP, Seite 3) er- G 
faßten auch diese Bestimmung. Aus welchen Gründen allerdings 

die Neufassung erfolgte, läßt sich dem Ausschußbericht nicht 

entnehmen. Die Ersetzung des Wortes "erste" durch "eine" deutet 

aber auf den nach dem Gesetz erforderlichen Fachbezug hin. Es 

wäre auch die Sachbezogenheit einer Regelung nicht erkennbar, 

die zwar für Diplomstudien eine Diplomprüfung ohne Fachbezug 

genügen läßt, für das Studium der Medizin aber fachbezogene 

"gleichwertige Prüfungen" fordert. 

Ist aber demnach § 26 Abs. 3 lit. c UOG in bezug auf die 

erforderliche "Diplomprüfung" so zu lesen, daß in die Beru­

fungskommission "Vertreter der Studierenden, die eine Diplom­

prüfung ... des betreffenden Faches, nahe verwandter Fächer 

oder wenigstens dem Fach nahestehender Fächer bereits abgelegt 

haben", zu entsenden sind, so kann im Hinblick auf die Wendung 

"die eine Dip'lomprüfung .•• des betreffenden Faches ... abge­

legt haben" das Wort "Diplomprüfung" nicht im Sinne der Bestim­

mungen des AHStG (§§ 23 Abs. 7, 24 Abs. 2 und 3), d.h. dahin 

verstanden werden, es müsse als Voraussetzung der Entsendungs­

fähigkeit bereits die (mehrere Fächer umfassende) Gesamtprüfung 

abgelegt worden sein. Eine diese Auslegungsvariante vermeidende 

Deutung, es sei eben als Voraussetzung der Entsendungsfähigkeit 

die Ablegung der (mehrere Fächer umfassenden) Gesamtprüfung aus 

dem betreffenden Fach, nahe verwandten Fächern oder wenigstens 

dem Fach nahestehenden Fächern erforderlich, ist abzulehnen, 
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weil sie im Regelfall, in dem nicht alle Diplomprüfungsfächer 

"wenigstens dem Fach nahestehende Fächer" sind, die Norm un­

vollziehbar machte. Nach Auffassung des Verwaltungsgerichtsho­

fes ist daher unter der Wendung "eine Diplomprüfung" in 5 26 

Abs. 3 lit. c UOG (im Sinne eines keineswegs unüblichen Sprach­

gebrauches) eine Teilprüfung einer Diplomprüfung des betreffen­

den Faches, eines nahe verwandten Faches oder wenigstens eines 

dem Fach nahestehenden Faches zu verstehen. Konsequenterweise 

gilt dies dann auch für die Wendung "gleichwertige Prüfungen". 

Im Bereich der Studienrichtung Medizin genügt demnach jeden­

falls die Ablegung einer fachbezogenen Teilprüfung eines Rigo­

rosums. 

Gegen diese Interpretation des 5 26 Abs. 3 lit. c UOG 

spricht auch nicht der schon mehrfach angesprochene Zweck des 

§ 26 Abs. 3, nämlich eine gewisse Fachnähe der in die Beru­

fungskommission entsandten Vertreter zu gewährleisten. Denn 

diese Fachnähe kann entsprechend der unterschiedlichen Stellung 

dieser Vertreter im Lehr- und Lernbetrieb der Universität nur 

eine qualitativ unterschiedliche sein. Hinsichtlich der Vertre­

ter der Studierenden begnügt sich der Gesetzgeber mit der Able­

gung fachbezogener Prüfungen in der in dieser Bestimmung ge­

nannten Art, von denen er - unwiderlegt - annimmt, ihre Able­

gung setze diese Studierenden in die Lage, in sachgemäßer 

(ihnen möglicher) Weise in der Berufungskommission mitzuarbei­

ten (vgl. die - trotz der genannten späteren Änderung des 

vorgeschlagenen Gesetzeswortlautes weiterhin beachtlichen -... _ ... , .... 
ausführlichen Darlegungen der Erläuterungen der Regierungsvor­

lage zum UOG, Seite 115 f). Hiezu scheint aber die Ablegung 

einer fachbezogenen Teilprüfung einer Diplomprüfung (eines 

Rigorosums) ausreichend zu sein, wenn man bedenkt, daß es für 

die Entsendungsfähigkeit in das "zuständige KOllegialorgan", 

das nach § 26 Abs. 2 die Berufungskommission einzusetzen hat 

und auf das gemäß § 28 Abs. 4 UOG unter bestimmten Vorausset­

zungen die Befugnisse der Berufungskommission übergehen, ge­

nügt, daß der Studentenvertreter w~nigstens zwei Semester als 
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ordentlicher Hörer an der betreffenden Fakultät (§ 63 Abs. 3 

UOG) bzw. Universität (§ 76) studiert hat. 

Ausgehend davon, daß jeder der in die beschwerdefUhrende 

Kommission entsandten Vertreter der Studierenden zumindest eine 

fachbezogene Teilprüfung eines Rigorosums abgelegt hat, ist 

auch die Auffassung der belangten Behörde, es sei bei der Ent­

sendung der Vertreter der Studierenden gegen § 26 Abs. 3 lit. c 

UOG verstoßen worden, rechtsirrig. 

Da somit die Auffassung der belangten Behörde, es habe die 

Entsendung der in § 26 Abs. 3 lit. abis c UOG genannten Ver­

treter in die beschwerdeführende Kommission diesen Bestimmungen 

widersprochen, unzutreffend ist, brauchte weder auf die von der 

beschwerdefUhrenden Kommission vorgebrachten verfassungsrecht­

lichen Bedenken gegen die so verstandene Bestimmung des § 26 

Abs. 3 UOG noch auf die im Zusammenhang mit § 5 Abs. 4 und 5 

UOG von den Parteien des verwaltungsgerichtlichen Verfahrens 

erörterten Fragen der Zulässigkeit der Aufhebung des obgenann­

ten Beschlusses der beschwerdefUhrenden Kommission im Falle der 

Rechtswidrigkeit eines oder mehrerer Entsendungsakte, insbeson­

dere auf die Frage, ob in einem solchen Fall eine Aufhebung des 

Beschlusses der beschwerdefUhrenden Kommission ohne zumindest 

gleichzeitige Aufhebung des oder der Entsendungsakte zulässig 

ist, eingegangen zu werden. 

Der angefochtene Bescheid war daher gemäß § 42 Abs. 2 Z. 1 

VwGG wegen Rechtswidrigkeit seines Inhaltes aufzuheben. 

Der Antrag der Beschwerdeführerin auf Aufwandersatz war 

gemäß § 47 Abs: __ .4 .. VwGG, wonach unter anderem in den Fällen des 

Art. 131 Abs. 2 B-VG für den Beschwerdeführer und die belangte 

Behörde kein Aufwandersatz stattfindet, abzuweisen. Denn die 

auf § 5 Abs. 7 UOG gestützte Beschwerde der Beschwerdeführerin 
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stellt eine solche nach Art. 131 Abs. 2 B-VG und damit im Sinne 

des § 47 Abs. 4 VwGG dar. 

Wie n, am 18. November 1991 

Für die ,Richtigkeit 
der A~~er~igUngf 

\...' L~v- ) " 

. ",--- ... 

Dr. Hai d 
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